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Frankfurt am Main, den 20.11.2008

Flüchtlingsspezifische Anliegen zur Konferenz der Innenminister und –senatoren der Länder vom 19. bis 21. November 2008

PRO ASYL hat den Innenministern anlässlich der kommenden Innenministerkonferenz in Potsdam seine Anliegen zu bestimmten Flüchtlingsgruppen übermittelt. 

Flüchtlinge aus dem Irak

Bereits in unserem Schreiben anlässlich der letzten Sitzung der Innenministerkonferenz hatten wir darauf hingewiesen, dass die Zurverfügungstellung von Aufnahmeplätzen in den EU-Staaten und in Deutschland von größter Bedeutung ist. Die Bereitschaft der Innenminister und –senatoren, irakische Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen, wie sie nach der Innenministerkonferenz im April erklärt worden ist, hatte uns hoffen lassen, es werde zu einer raschen Umsetzung kommen. Durch Äußerungen des Bundesinnenministers war im Sommer der Eindruck entstanden, die ersten irakischen Flüchtlinge würden voraussichtlich im Herbst auf der Basis einer europäischen Verständigung aufgenommen werden können. In einem Papier, das die deutsche Delegation beim Rat der Justiz- und Innenminister am 5. Juni 2008 präsentiert hat, war die Tatsache, dass die Aufnahmekapazitäten in den sicheren Teilen des Iraks und den Nachbarstaaten erschöpft sind und Flüchtlinge großenteils unter elementarem Mangel leiden, klar beschrieben. Für falsch hielten wir jedoch, dass die Bereitschaft der Bundesrepublik zur Aufnahme irakischer Flüchtlinge davon abhängig gemacht worden ist, dass es zu einem EU-weiten Beschluss kommt. Dies mündete in eine weitere Warteschleife, obwohl die Situation der Betroffenen sich keineswegs verbessert hat und es keiner fact-finding Missionen bedarf, um die bekannte Situation nochmals zu untersuchen.

Die Entscheidung über eine Aufnahme schutzbedürftiger irakischer Flüchtlinge und ihre Umsetzung darf nicht länger aufgeschoben werden.

Die Fluchtwelle nach massiven Anschlägen auf Christen in der Region Mossul zeigt, wie gefährlich und instabil die Lage nicht nur im Zentral- und Südirak weiterhin ist. Die Sicherheitslage in einigen Teilen des Landes hat sich zwar verbessert, Experten und selbst US-Militärs sind sich jedoch einig in der zurückhaltenden Bewertung dieses Trends. Die beiden großen religiösen Gruppen der Sunniten und Schiiten haben ihre Terrains vorläufig arrondiert, in vielen Landesteilen hat ein weitgehender Umsiedlungs- und Entmischungsprozess stattgefunden, der nicht einmal dort dauerhafte Stabilität verspricht, jedenfalls aber die Situation der Minderheitengruppen, die sich in der Regel nicht zuordnen können und keinen bewaffneten Schutz haben, nicht verbessert.

Der irakische Ministerpräsident Al-Maliki hat anlässlich seines Deutschlandbesuches im Juli 2008 eine verharmlosende Darstellung der Situation gegeben. Seine interessengeleitete Darstellung der Sicherheitssituation, durch die er verständlicherweise Investoren ins Land holen will, entspricht nicht den Tatsachen. Dementsprechend ist die Zahl der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen auch nicht zurückgegangen.

Nach wie vor fallen in jedem Monat viele Menschen der Gewalt im Irak zum Opfer. In den ersten acht Monaten dieses Jahres sollen mehr als 7.000 Zivilisten bei gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Armee und bewaffneten Gruppen oder bei Anschlägen zu Tode gekommen sein. Wie die Ereignisse in Mossul zeigen, trifft es nach wie vor insbesondere die Angehörigen der religiösen und ethnischen Minderheiten, etwa Christen, Mandäer und Yeziden, aber auch die Angehörigen bestimmter Berufsgruppen.

Wichtige Berichte mit Risiko- und Gefährdungsprofilen sind: UNHCR, UNHCR's Eligibility Guide-lines for Assessing the International Protection Needs of Iraqi Asylum-seekers, August 2007; UN-AMI, Human Rights Report, 1 April–30 June 2007, 11. Oktober 2007; ACCORD, Country Report Iraq. 11th European Country of Origin Information Seminar (Vienna, 21.–22. Juni 2007), November 2007; UNHCR, Addendum to UNHCR's Eligibility Guidelines for Assessing the International Protec-tion Needs of Iraqi Asylum-Seekers, December 2007; United States Department of State, 2007 Country Reports on Human Rights Practices – Iraq, 11. März 2008; UNAMI, Human Rights Report, 1 July–31 December 2007, 15. März 2008; Amnesty International, Carnage and despair: Iraq five years on, 17. März 2008; Amnesty International, Amnesty International Report 2008 – Iraq, 28. Mai 2008. 

Einen Rückkehrprozess größeren Ausmaßes gibt es nicht. Menschen, die in den Irak zurückkehren, tun dies oft aus dem Grund, dass ihre materielle Situation in den Erstaufnahmestaaten so prekär ist, dass sie sich dort nicht halten können. Der für Flüchtlingsfragen zuständige irakische Minister hat bereits im letzten Jahr darauf hingewiesen, dass man nicht auf eine große Zahl von Rückkehrern vorbereitet sei. Aus Kreisen der irakischen Zivilgesellschaft wird der Beitrag der irakischen Regierung zur Lösung des Problems der Binnenvertriebenen als unzureichend und ineffektiv eingeschätzt. Den mehrfachen öffentlichen Aufforderungen irakischer Regierungsvertreter an Flüchtlinge aus Erstaufnahmestaaten, in das Land zurückzukehren, steht keine Infrastruktur gegenüber, die ein menschenwürdiges Leben – ganz abgesehen von der Sicherheitssituation, gewährleisten könnte. Eine erzwungene massive Rückkehr würde eher destabilisierend wirken und die Versorgungs- und Sicherheitslage verschlechtern. Immerhin sind Millionen Iraker weiterhin völlig von Nothilfen abhängig. Zugang zu sauberem Trinkwasser hat nur eine Minderheit der Gesamtbevölkerung.

Die irakische Regierung ist bisher kaum in der Lage, die Situation der Binnenvertriebenen wesentlich zu verbessern. Vor diesem Hintergrund ist es besonders bedauerlich, dass sich die irakische Regierung zu Aufnahmeprogrammen für gefährdete Flüchtlinge, die in Erstaufnahmestaaten leben, ablehnend geäußert hat, die eigene Schutzfähigkeit gegen alle Realitäten beteuert und um die Rückkehr der Betroffenen wirbt. Die geflohenen Menschen können mit der Verheißung, sie würden zum Wiederaufbau des Landes dringend gebraucht, wenig anfangen, wenn ihre Sicherheit weiter gefährdet ist und Strukturen zur Aufnahme gar nicht vorhanden sind.

Die irakische Regierung blendet die Tatsache aus, dass die für das Resettlement ins Auge gefassten Flüchtlingsgruppen besonders schutzbedürftig sind. Bei den im Irak lebenden Flüchtlingen handelt es sich – auch über den Kreis der vom UNHCR Anerkannten hinaus – um Personen, die nach wie vor im Irak Verfolgung befürchten müssen und die auch auf längere Sicht nicht gefahrlos in den Irak zurückkehren können. Es geht um Menschen, denen die Rückkehr nicht zumutbar ist, die im Erstaufnahmestaat keinen ausreichenden Schutz finden oder denen sich eine Lebensperspektive vor Ort nicht bietet. Diese relativ große Gruppe, deren Situation immer prekärer wird, braucht eine neue Heimat und muss in Drittstaaten aufgenommen werden. UNHCR hat Problemgruppen identifiziert, bei denen die Aufnahme noch dringlicher ist (Folteropfer, Kranke, Traumatisierte, alleinstehende/alleinerziehende Frauen sowie minderjährige und ältere Flüchtlinge).

Die Situation der irakischen Flüchtlinge in Erstaufnahmestaaten wird auch deshalb prekärer, weil insbesondere Syrien und Jordanien nicht nur zunehmend versuchen, irakische Flüchtlinge an der Einreise zu hindern, sondern auch die Möglichkeiten des legalen Aufenthalts für Iraker eingeschränkt haben. Es ist verständlich, dass die Erstaufnahmestaaten der Region mit der dauerhaften Versorgung von Millionen Flüchtlingen überfordert sind und nicht nur materielle Hilfen erwarten. 

Vertreter der chaldäischen Christen im Irak haben anlässlich eines Besuches in Deutschland vor wenigen Tagen eine schnelle Entscheidung der Bundesregierung über eine Aufnahme gefordert. Philip Najim und Francois Yakan, Repräsentanten der chaldäischen Christen in Rom und Istanbul, wiesen darauf hin, dass sich die Lage der Geflohenen weiter verschlechtert habe. Zehntausende von Flüchtlingen müssten rasch aufgenommen werden.

Aus all diesen Gründen sollte mit der Aufnahme irakischer Flüchtlinge aus den Erstaufnahmestaaten sofort begonnen werden. Dabei sollte von vornherein Klarheit darüber geschaffen werden, dass es sich um eine Dauerlösung handelt und die Aufgenommenen Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention sind. Diese Klarheit ist nicht nur für die Aufgenommenen nötig. Auch der deutschen Bevölkerung sollte vermittelt werden, dass es im Rahmen einer europäischen Anstrengung darum gehen muss, einer großen Zahl von Menschen eine neue Heimat zu bieten.

Die aktuelle Beschlusslage der Innenministerkonferenz, Abschiebungen lediglich aus tatsächlichen Gründen auszusetzen, trägt den humanitären Gegebenheiten nicht Rechnung. Wir fordern Sie deshalb auf, einen förmlichen Abschiebungsstopp für irakische Staatsangehörige gemäß § 60a Absatz 1 AufenthG zu erlassen und bislang lediglich Geduldeten eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen. Wir sind auch der Auffassung, dass Abschiebungen in den kurdischen Nordirak angesichts der problematischen Situation nicht zu verantworten sind.

Weiterhin ungelöst ist das Problem der irakischen Staatsangehörigen, deren Flüchtlingsstatus in den letzten Jahren widerrufen worden ist. Es drängt sich auf, nach einer Lösung zu suchen, nachdem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge seine Widerrufspraxis bei irakischen Staatsangehörigen inzwischen aus guten Gründen verändert hat. Wir vertreten die Auffassung, dass die Voraussetzungen für die Beendigung der Flüchtlingseigenschaft für Iraker grundsätzlich nicht erfüllt sind. Das Bundesministerium des Innern sollte deshalb dringend seine Entscheidung, Widerrufsverfahren bis auf weiteres für bestimmte Personengruppen auszusetzen, auf alle irakischen Flüchtlinge ausweiten. Wir haben die Innenministerkonferenz aufgefordert, sich darauf zu verständigen, irakischen Flüchtlingen eine Aufenthaltserlaubnis gemäß § 23 bzw. § 25 Absatz 5 AufenthG zu erteilen.

Flüchtlinge aus Afghanistan

Die Sicherheitslage hat sich immer prekärer entwickelt, auch in denjenigen Landesteilen, die bislang als relativ sicher galten. Im Jahr 2007 starben mindestens 1633 afghanische Zivilisten bei Kämpfen im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt (2006: 929), so Human Rights Watch. Davon fielen ungefähr 950 Angriffen verschiedener aufständischer Gruppen zum Opfer. Mehr als 320 kamen bei US- oder Nato-Luftangriffen ums Leben. Die Zahl ziviler Todesopfer durch Luftangriffe hat sich in einem Jahr fast verdreifacht. Das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (IRIN) wies in einer Presseerklärung vom 1. August 2008 darauf hin, dass unter den 2.500 bisher in den militärischen Auseinandersetzungen dieses Jahres zu Tode gekommenen Menschen tausend Zivilisten sind. Der Juli 2008 war nach dieser Quelle der katastrophalste Monat für die Zivilbevölkerung innerhalb der letzten sechs Jahre. Zehntausende von Menschen sind innerhalb der letzten Monate zu neuen Binnenflüchtlingen geworden. Hohe Lebensmittelpreise, die Folgen langanhaltender Dürre und die Entwurzelung von Menschen aufgrund der militärischen Auseinandersetzungen führen in Verbindung mit zunehmenden Schwierigkeiten der Nichtregierungsorganisationen, Hilfe unter den gegebenen Sicherheitsbedingungen zu liefern, zu einer sich mehr und mehr verschärfenden humanitären Krise.

Nach den Angaben des Auswärtigen Amtes besteht in weiten Landesteilen keinerlei medizinische Versorgung. 77 Prozent der afghanischen Bevölkerung haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Selbst in Kabul verfügt jede vierte Person nicht über eine winterfeste Unterkunft. Nach Angaben des World Food Programs (WFP) sind etwa 400 000 Personen von Naturkatastrophen betroffen, etwa sechs Millionen Afghanen benötigen Lebensmittelhilfe. Etwa vier Millionen geflüchtete Afghanen leben weiterhin im Ausland, trotz erheblichen Drucks der Erstaufnahmestaaten Iran und Pakistan in Richtung auf eine Rückkehr immer noch etwa drei Millionen allein in diesen beiden Staaten. 

Eine Vielzahl von Anschlägen, bei denen auch Angehörige der Bundeswehr zu Tode kamen, zeigen die Dramatik der Lage. Die militärischen Strategien werden weithin als gescheitert bewertet. Der Aufbau von Infrastruktur wie der von Institutionen des Rechtsstaats, von Polizei und Justiz, verläuft schleppend und bleibt weit hinter den Erwartungen zurück. Warlords beherrschen immer größere Teile des Landes. Die afghanische Regierung hingegen ist in vielen Regionen faktisch ohne Einfluss. Auch in ihrem Einflussbereich werden immer wieder schwere Menschenrechtsverletzungen festgestellt. Dass sechs Jahre nach der angeblichen Befriedung des Landes Kinder, die in Haft geraten, ein großes Risiko laufen, von Beamten der afghanischen Polizei misshandelt, gefoltert oder nachts angekettet zu werden, ist angesichts der deutschen Beteiligung an der Polizeiausbildung ein deprimierendes Zeugnis des Sachstandes. 

Vor dem Hintergrund der verschärften Situation vertritt PRO ASYL die Auffassung, dass Zwangsrückführungen nach Afghanistan nicht zu verantworten sind. Dies gilt auch für alleinstehende Männer. Angesichts der verschärften Sicherheitssituation ist es an der Zeit, die Beschlusslage der Innenministerkonferenz zu korrigieren.

Kosovo-Flüchtlinge

Die Situation der Roma im Kosovo hat sich seit der Unabhängigkeitserklärung im Februar dieses Jahres in keiner Weise verbessert. Weiterhin bestehen kaum überwindbare Hindernisse beim Zugang zu medizinischer und anderer sozialer Versorgung. Die kontinuierliche Diskriminierung hindert Roma daran menschenwürdig leben zu können. 

Die Bewegungsfreiheit der serbischen Minderheit ist faktisch weiterhin weitgehend auf ihre Enklaven beschränkt, die sie nicht ohne die Gefährdung ihrer Sicherheit verlassen können. Dennoch ist es in den letzten Monaten zu einigen Angriffen auf Serben gekommen, bei denen zum Teil Waffen eingesetzt wurden. Die zwangsweise Rückführung von Kosovo-Serben ist deshalb nicht zu verantworten. Dies gilt auch für die Minderheiten der Ashkali und der sogenannten Ägypter. Zumindest aber ist es geboten, im Fall von Ashkali und Ägyptern bei der Planung von Abschiebungen in jedem Fall sorgfältig zu überprüfen, ob Sicherheitsbedenken der Abschiebung entgegenstehen und sicherzustellen, dass Unterkünfte zur Verfügung stehen.

Die Unterbringungsproblematik ist für die Roma-Gemeinschaften ungelöst, so die Schweizerische Flüchtlingshilfe in einem Papier vom 10. Oktober 2008. Ihre zerstörten Häuser sind überwiegend nicht aufgebaut worden. Auch heute noch leben Roma, die 1999 aus ihren Häusern vertrieben worden sind, zum Teil noch in menschenunwürdigen und gesundheitsgefährdenden Lagern. Für zurückkehrende Angehörige der Roma-Minderheit gibt es keine innerkosovarische Zuzugsmöglichkeit, da sie in allen Teilen des Kosovo kaum jemals als Mieter für ordentlichen Wohnraum akzeptiert werden. Die erklärte Unabhängigkeit hat die Situation der ethnischen Minderheiten nicht verbessert. Die Zuständigkeiten der kosovarischen und internationalen Akteure für die ethnischen Minderheiten sind unklarer denn je.

Wir bitten die Innenministerkonferenz sicherzustellen, dass Einzelfallprüfungen auch dann weiter stattfinden, wenn UNMIK das Kosovo verlassen sollte oder die Zuständigkeit in Rückführungsfragen endgültig an kosovarische Institutionen übergeht. 
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